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Patientenverfiigung fir den Bereich der psychischen Gesundheit
— ein allgemeinverstdndlicher Uberblick

Wie mdéchten Sie behandelt werden, falls Sie in eine akute psychische Krise geraten und
dadurch so beeintréchtigt sind, dass Sie nicht mehr selbstbestimmt Gber lhre Behandlung
entscheiden kénnen? Mit der DGPPN-Patientenverfigung fir den Bereich der psychischen
Gesundheit kdnnen Sie fiir solche Situationen vorsorgen.

Wozu ist das gut?

Eine medizinische Behandlung darf grundsatzlich nur dann durchgefUhrt werden, wenn
Sie ihr zustimmen - und dafir mUssen Sie im rechtlichen Sinne ,einwilligungsfahig” sein.
Aber: Eine psychische Erkrankung kann diese Einwilligungsfdhigkeit beeintrachtigen.
Wenn man beispielsweise so krank ist, dass man nicht verstehen kann, welchen Nutzen,
welche Risiken oder welche Folgen eine Behandlung hat. Oder wenn man selbst nicht
sieht, dass man krank ist. Dann ist man rechtlich gesehen nicht einwilligungsfahig und
damit nicht in der Lage, eine rechtswirksame Entscheidung Uber eine Behandlung zu
treffen.

Die Einwilligungsfdahigkeit kann z.B. durch eine Psychose oder manische Zustdnde beein-
trachtigt sein. Auch Drogenkonsum oder eine Gehirnentzindung kénnen dazu beitragen.

Mit der DGPPN-Patientenverfigung fir den Bereich der psychischen Gesundheit kénnen
Sie fUr solche Situationen vorsorgen. Ohne eine Patientenverfigung kann es passieren,
dass eine Behandlung, die Sie eigentlich gern hatten, nicht durchgefUhrt werden darf.
Moglich ist auch, dass eine Behandlung angeordnet wird, die Sie nicht erhalten méchten.

Wen betrifft das?

Jeder Mensch kann so schwer erkranken, dass seine Einwilligungsfdhigkeit beeintrachtigt
ist. Es ist deshalb fUr jeden sinnvoll, sich vorab Gedanken zu machen, welche Behandlun-
gen man im Fall der Falle méchte und welche nicht, und diese Uberlegungen schriftlich
festzuhalten.

Besonders wichtig ist die Patientenverfigung fir Menschen, die bereits psychisch er-
krankt sind. Sie wissen hdufig schon sehr genau, was sie im Falle einer akuten Krank-
heitsphase wollen und bendtigen. Mit einer Patientenverfigung fir den Bereich der
psychischen Gesundheit kénnen sie das vorab festhalten.

Woas ist der Unterschied zu einer herkémmlichen Patientenverfiigung?

Herkémmliche Patientenverfigungen sind vor allem fir Situationen gedacht, in denen
man aufgrund kérperlicher Krankheiten nicht oder kaum noch kommunizieren kann,

weil man z.B. im Koma liegt. Situationen, in denen man kommunizieren kann, aber nicht
mehr einwilligungsfdhig ist, werden darin nicht gut geregelt. Deshalb ist die DGPPN-Pa-
tientenverfUgung entwickelt worden. Sie ist kein Ersatz fur herkdmmliche Verfigungen,
sondern eine Ergdnzung.

Wie muss ich bei der Bearbeitung vorgehen?

Lesen Sie das Dokument und die Erklarungen dazu genau durch. Am besten besprechen
Sie es mit Ihrer Arztin oder Ihrem Arzt. Sie missen nicht jedes Feld ausfillen. Aber be-
denken Sie: Je mehr die Behandelnden Uber Sie wissen, desto besser kénnen sie beurtei-
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len, welche Entscheidung Sie eigentlich treffen wirden — wenn lhre Entscheidungsfdhig-
keit nicht gerade eingeschrdankt wdre.

Zu jedem Feld der Patientenverfigung gibt es eine Erlduterung. Hier wird genau erklart,
was beim Ausfillen beachtet werden muss.

Das Dokument beginnt mit einigen allgemeinen Angaben Uber Sie und lhre Lebensum-
stdnde. AnschlieBend gibt es die Méglichkeit, sich zu verschiedenen Therapien zu Guf3ern.
Sie kénnen fUr verschiedene Situationen festlegen, welche Behandlung Sie méchten und
welche nicht. Zum Beispiel kdnnen Sie entscheiden, ob Sie im Fall einer psychotischen
Episode Medikamente bekommen maochten. Sie kdnnen sogar festhalten, welche. Sie kén-
nen auBerdem festlegen, was passieren soll, falls Sie Ihre Patientenverfigung wdhrend
einer psychotischen oder manischen Phase widerrufen.

Am Ende missen Sie die ausgedruckte Verfigung unterschreiben. Das unterschriebe-
ne Dokument sollte zu Hause an einer gut zugdnglichen Stelle aufbewahrt werden. Ein
weiteres Exemplar kénnen Sie bei einer Vertrauensperson aufbewahren. Zudem ist es
sinnvoll, sie bei Ihrer Behandlerin oder lhrem Behandler oder der im Notfall zusténdigen
psychiatrischen Klinik zu hinterlegen. Man kann die Verfigung auch im Zentralen Vor-
sorgeregister registrieren lassen; Gerichte und Arzte kdnnen sie dort direkt abfragen.
Sicherheitshalber sollten Sie auch einen Hinweis auf die Patientenverfigung mit sich
fUhren - in Ihrem Geldbeutel, lhrer Brief- oder Handtasche. Denn nur, wenn die Verfi-
gung im Fall der Fdlle vorliegt, kann sie wirksam werden.

Woas braucht es noch?

Im Bedarfsfall muss jemand lhre Patientenverfigung interpretieren und umsetzen.

Das kénnen sein: eine Bevollmdchtigte oder ein Bevollmdchtigter, eine Betreuerin oder ein
Betreuer oder auch die Ehepartnerin oder der Ehepartner bzw. Partnerin oder Partner
nach Lebenspartnergesetz.

Einen Bevollmdachtigten bzw. eine Bevollmdchtigte kénnen Sie mit Hilfe einer Vorsorge-
vollmacht bestimmen. Diese Person kann Sie im Fall der Fdlle sofort rechtlich vertreten.
Alternativ kdnnen Sie mit einer Betreuungsverfigung festlegen, was passieren soll, wenn
eine Betreuung notwendig wird. Sie benennen darin, welche Person Sie sich als Betreuer
oder Betreuerin winschen und wer es keinesfalls werden soll. Wenn Sie verheiratet oder
nach dem Lebenspartnergesetz verpartnert sind, hat |hr Partner bzw. Ihre Partnerin ein
Notvertretungsrecht fir medizinische Angelegenheiten. Dies bezieht sich allerdings nicht
auf die Unterbringung im Krankenhaus oder eine Behandlung gegen ihren Willen.

Wenn Sie niemanden bestimmt haben, die oder der Ihre Angelegenheiten vertritt, wird
ein Gericht einen rechtlichen Betreuer oder eine Betreuerin fir Sie bestimmen. Egal, wer
Sie vertritt: Diese Person ist an das gebunden, was Sie in lhrer Patientenverfigung fest-
gelegt haben.

Wie wirkt sich eine Patientenverfigung im Fall der Fdlle aus?

Ein Beispiel

Frau Meier ist an einer bipolaren Stérung erkrankt. Sie will sichergehen, dass sie kiinftig so
behandelt wird, wie sie mochte, und fillt deshalb eine Patientenverfigung fir den Bereich
psychische Gesundheit aus. AuBBerdem hat sie eine Vorsorgevollmacht erstellt und darin
ihre Mutter als Bevollmdchtigte bestimmt. In der Patientenverfigung legt Frau Meier
fest, dass sie im Fall einer manischen Episode mit dem Medikament Olanzapin behandelt
werden mdchte. Das soll auch dann gelten, wenn sie es in dem Moment ablehnen sollte.
Sie hat ihre Verfigung ordnungsgemdf aufgesetzt, unterschrieben und bewahrt sie zu-
gdnglich auf. In der Geldbérse hat sie einen Zettel, auf dem steht, wo das Dokument liegt.
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Als sie einige Zeit spdter manische Symptome entwickelt, bringen ihre Eltern sie in die
Klinik. Sie hat kein Bewusstsein dafir, dass sie sich selbst und andere Menschen durch ihre
Symptome ernsthaft gefdhrdet. Sie ist nicht einwilligungsfdhig.

Die behandelnde Arztin empfiehlt eine Therapie mit Olanzapin. Doch Frau Meier weigert
sich, Medikamente einzunehmen. Diese Ablehnung der Medikation muss die behandelnde
Arztin ernstnehmen. Weil Frau Meier aber in ihrer Patientenverfigung klar formuliert hat,
dass sie im Fall einer manischen Episode Olanzapin bekommen maéchte, beantragt die Mut-
ter als Bevollmdchtigte diese Behandlung beim Gericht. Das Gericht prift insbesondere,

ob die Patientenverfigung rechtsgiltig ist und auf die aktuelle Situation zutrifft. Nach der
Priufung erkennt es die Patientenverfigung an.

Ohne Patientenverfigung hdtte das Gericht mutmaBen mUssen, was Frau Meier gewollt
hatte. Ob sie dann die gewinschte Behandlung bekommen hatte, ist unklar. Méglicher-
weise hdatte sie stattdessen fur Idngere Zeit ohne medikamentdse Behandlung gegen ihren
Willen in einer psychiatrischen Klinik bleiben missen.

Ist die Patientenverfiigung rechtsverbindlich?

Sofern die Patientenverfigung im einwilligungsfdhigen Zustand unterschrieben wurde, ist
sie rechtsverbindlich. Daher sollten Sie am Ende der Patientenverfigung lhre Einwilligungs-
fahigkeit von einer Arztin oder einem Arzt bestdtigen lassen.

Ihre Patientenverfigung gilt nur in Situationen, in denen Sie von den Behandlerinnen und
Behandlern als ,nicht einwilligungsfdahig" eingeschatzt werden. Dann muss das, was Sie in
der Patientenverfigung festgehalten haben, umgesetzt werden.

Aber natirlich gibt es Grenzen. Sie kdnnen beispielsweise nicht bestimmen, dass Sie
niemals und in keinem Fall behandelt werden oder in eine Klinik gebracht werden. Denn,
falls Sie aufgrund lhrer Erkrankung eine Gefahr fUr andere Menschen darstellen, wird man
eingreifen — auch wenn Sie etwas anderes aufgeschrieben haben.

Und jetzt? Ausfillen!
Fangen Sie jetzt an, lhre Verfigung aufzusetzen.
Hier finden Sie alles, was Sie dafir brauchen:

https:/www.dgppn.de/schwerpunkte/selbstbestimmung/patientenverfuegung.html
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Patientenverfiigung fir den Bereich der psychischen Gesundheit
Vorbemerkung

In psychischen Krisen und bei psychischen Erkrankungen kann es vorkommen, dass Sie
vorUbergehend die Fdhigkeit verlieren, selbstbestimmte Entscheidungen Uber medizini-
sche MaBnahmen zu treffen. Dann lehnen Sie méglicherweise eine Behandlung ab oder
stimmen ihr zu, obwohl Sie das in gesundem Zustand nicht getan hdtten. In einer solchen
Situation sind Sie ggf. im rechtlichen Sinne nicht einwilligungsfahig. Genau fir solche
Situationen kénnen Sie eine psychiatrische Patientenverfigung erstellen!

Patientenverfigungen sind ein gesetzlich geregeltes Instrument, mit dem Sie verbindlich
Uber Ihre Behandlung in Phasen der Einwilligungsunfdhigkeit entscheiden kénnen. Dazu
hat die DGPPN dieses Formular fUr eine psychiatrische Patientenverfigung entwickelt.
Anders als bei einer Behandlungs-vereinbarung, die zwischen lhnen und einer bestimm-
ten Einrichtung getroffen wird, treffen Sie mit dieser Patientenverfigung Entscheidun-
gen, die in allen Behandlungssituationen zu beachten sind.

Insbesondere wenn Sie schon einmal eine schwere Krise oder psychische Erkrankung
durchgemacht haben, raten wir Ihnen, eine solche psychiatrische Patientenverfigung zu
errichten.

Wenn sich spdter an lhrem gesundheitlichen Zustand etwas dndert oder Sie mit der ge-
troffenen Regelung nicht mehr zufrieden sind, kénnen Sie die Patientenverfigung jeder-
zeit dndern oder widerrufen.

Wir bitten Sie, sehr genau zu Uberlegen, was Sie in |hrer Patientenverfigung festlegen
wollen. Am besten sprechen Sie darUber zuvor mit Angehérigen oder anderen nahe-
stehenden Menschen. Wir empfehlen ausdricklich eine Beratung durch Arzte |hres Ver-
trauens, insbesondere lhre behandelnden Psychiater oder Psychotherapeuten, oder durch
andere fir Sie wichtige Professionelle, um die Vor- und Nachteile Ihrer Festlegungen zu
erortern.

FUr alle Festlegungen in der Patientenverfigung gilt, dass Sie méglichst genau die Situ-
ation beschreiben sollten, in der diese gelten soll. AuBerdem ist es ratsam, die medizini-
schen MaBnahmen, denen Sie zustimmen oder die Sie ablehnen, konkret zu benennen.

Dabei ist es auch wichtig, dass Sie sich dariUber klar werden und sich dazu auch beraten
lassen, welche Folgen in bestimmten Situationen die Ablehnung einer Behandlung fur Sie
haben kann. Mégliche Folgen sind eine Chronifizierung der Erkrankung oder eine ladnger
dauernde Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung, wenn mit Ihrer Erkrankung
eine Eigen- oder Fremdgefdhrdung einhergeht.
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Nur wenn die Patientenverfigung im Fall der Fdlle tatsdchlich vorliegt bzw. greifbar ist,
kann sie wirksam werden! Empfehlenswert ist daher ein Kdrtchen oder Krisenpass im
Portemonnaie mit einem Hinweis, wo sie aufbewahrt wird, und wer kontaktiert werden
sollte. AuBerdem kdénnen Sie Angehdérigen oder Freunden eine unterschriebene Kopie aus-
hdandigen. Sie kdnnen die Patientenverfigung auch im Vorsorgeregister der Bundesnotar-
kammer registrieren.

Es empfiehlt sich, zusatzlich eine Patientenverfigung fir Situationen zu errichten, in
denen es um lhre kérperliche Gesundheit geht. Hierzu gibt es etablierte Formulare, z.B.
vom Bundesministerium der Justiz. Das vorliegende Formular der DGPPN ist keine Alter-
native dazu, sondern eine Ergdnzung.

Es kann sehr sinnvoll sein, zusatzlich zur Patientenverfigung eine Vorsorgevollmacht zu

errichten. Damit bevollmdchtigen Sie eine nahestehende Person, stellvertretend fir Sie

Entscheidungen auch in Angelegenheiten zu treffen, die nicht oder nicht eindeutig in der
Patientenverfigung festgelegt sind.

Weitere Informationen:

Informationen und Formulare des Bundesministeriums der Justiz:
www.bmj.de/DE/Themen/VorsorgeUndBetreuungsrecht/Patientenverfuegung/
Patientenverfuegung_node.html

Vorsorgeregister der Notarkammer: www.vorsorgeregister.de

DGPPN-Praxisempfehlung ,Patientenverfigungen und psychische Erkrankung”:
www.dgppn.de/schwerpunkte/selbstbestimmung/patientenverfuegung.html
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Patientenverfiigung
fUr den Bereich der psychischen Gesundheit

1.
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

Persdnliche Angaben

Vorname(n), Name:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Adresse:

Meine persdnliche Situation und Einstellung zu meiner Erkrankung, zu psychischen Krisen
und zur Behandlung:

Falls der Platz nicht ausreicht, verwenden Sie bitte eine extra Seite.

Fur den Fall, dass ich im Rahmen einer psychischen Krise oder Krankheit nicht mehr in
der Lage bin, in bestimmte medizinische MaBnahmen rechtswirksam einzuwilligen, soll
Folgendes beachtet werden bzw. bestimme ich das Folgende:

Hinweis: Falls Sie weitere Patientenverfigungen haben, die andere Situationen, z.B.
korperliche Erkrankungen, betreffen, fUgen Sie diese bitte bei oder geben Sie an, wo die
weiteren Dokumente aufbewahrt werden.

Ich habe Dokumente im Vorsorgeregister der Notarkammer registriert. ja _ nein
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Rechtliche Vertretung und Umsetzung meiner Behandlungswiinsche

Bitte kreuzen Sie hier nur eine Option an.

Ich habe eine Vorsorgevollmacht. Bevollmdchtigt ist: (Name und Telefonnummer)

Ich habe einen gerichtlich bestellten Betreuer: (Name und Telefonnummer)

Wenn ein Betreuer bestellt werden muss, schlage ich dem Gericht die folgende Person

vor: (Name, Adresse und Telefonnummer)

Es soll kein Betreuer bestellt werden, sofern das rechtlich méglich ist.

2.
21

2.2

2.3

2.4

FUr den Fall einer Krankenhausaufnahme

Benachrichtigung nahestehender Personen sowie ggf. des Arbeitgebers und eines
Rechtsvertreters

Ich winsche, dass die folgenden Personen umgehend verstandigt werden:

(Namen und Telefonnummern)

Schweigepflichtsentbindung

Ich winsche, dass die folgenden Personen Auskunft Uber meine Krankenhausaufnahme,
meine Diagnose und meine Behandlung erhalten:

(Namen und Telefonnummern)

Die folgenden Personen sollen nicht benachrichtigt werden:

Fursorge fir Kinder, andere hilfsbediirftige Personen und Haustiere

In meinem Haushalt sind Kinder zu versorgen: (Name und Alter der Kinder)

Zu deren Versorgung soll die folgende Person umgehend verstdndigt werden:

(Name und Telefonnummer)
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In meinem Haushalt sind hilfsbedirftige Personen zu versorgen: (Name und Telefonnummer)

Zu deren Versorgung soll die folgende Person umgehend verstdndigt werden:

(Name und Telefonnummer)

In meinem Haushalt sind Tiere zu versorgen: (Art und Anzahl der Tiere)

Zu deren Versorgung soll die folgende Person umgehend verstdndigt werden:

(Name und Telefonnummer)

3. Medizinische Untersuchungen und Behandlung

3.1 Bei mir sind die folgenden psychischen und/oder kérperlichen Krankheiten oder
Behinderungen bekannt:

3.2 Beider Durchfilhrung von medizinischen Untersuchungen (Diagnostik) und
BehandlungsmafBnahmen ist Folgendes zu beachten: (z.B. regelmdBig einzunehmende

Medikamente, Medikamentenunvertrdglichkeiten, notwendige Hilfsmittel, notwendige Therapien)

3.3 Weitere Hinweise fir meine Behandlung:

3.4 Hinsichtlich der hier aufgefiuhrten medizinischen Untersuchungen bestimme ich das
Folgende: Ich stimme Ich stimme
zu nicht zu
Kdrperliche Untersuchung und Blutuntersuchungen o
(insbes. zur Feststellung von relevanten kérperlichen Krankheiten) f

MRT- oder CT-Untersuchungen (insbes. zur Abkldrung von Gehirn-
entzindungen, Gehirnverletzungen, Schlaganfallen, Hirnblutungen

u.a.) H f

Liquorpunktion (Untersuchung des Nervenwassers) zur Feststellung
von entzUndlichen Gehirnerkrankungen

Alle weiteren medizinisch angezeigten (indizierten) Untersuchungen
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Bemerkungen:

3.5 Hinsichtlich der hier aufgefihrten BehandlungsmaBnahmen bestimme ich das Folgende:

Ich stimme Ich stimme
nicht zu

Behandlung mit antidepressiven Medikamenten
Behandlung mit beruhigenden Medikamenten
Behandlung mit Neuroleptika (Antipsychotika)

Behandlung mit stimmungsstabilisierenden Medikamenten

TR
R

Elektrokonvulsionstherapie (EKT)

3.6 Ich winsche die Behandlung konkret mit den folgenden Medikamenten, sofern diese
medizinisch angezeigt (indiziert) sind:

1.

2.

3.

3.7 Folgende BehandlungsmaBnahmen habe ich in der Vergangenheit nicht oder schlecht
vertragen: (Bitte, wenn mdglich, Nebenwirkungen angeben)

Bemerkungen:

3.8 Folgende BehandlungsmaBnahmen lehne ich ab:

Bemerkungen:

3.9 Fur einen etwaigen Krankenhausaufenthalt habe ich dariber hinaus folgende Wiinsche an
das Personal:
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3.10 Ich lehne eine psychiatrische Behandlung grundsétzlich ab.

_ lch bin mir dartber im Klaren, dass mir daraus unter Umstdnden ein schwerer, wo-
moglich daverhafter und irreversibler gesundheitlicher oder sozialer Schaden ent-
stehen kann. AuBBerdem ist mir klar, dass diese Ablehnung nicht bericksichtigt wird,
wenn der Grund fir die zwangsweise Unterbringung die Notwendigkeit der Abwehr
von Gefahren fUr Dritte ist. (Dieser Hinweis ist juristisch erforderlich, vgl. BGH XII ZB 232-21.)

41

4.2

MaBnahmen gegen meinen natirlichen Willen

Hinweis: MaBnahmen gegen den natirlichen Willen einer nicht-einwilligungsfahigen
Person (ZwangsmaBnahmen) missen, wenn maoglich, vermieden werden. Bevor Zwangs-
mafBnahmen eingesetzt werden dirfen, mUssen erst alle anderen Maglichkeiten ausge-
schépft worden sein. Das gilt fir zwangsweise Unterbringungen, freiheitsentziehende
und -beschrdnkende MaBnahmen sowie Zwangsbehandlungen.

Zur Vermeidung von ZwangsmaBnahmen eignen sich nach meiner Erfahrung oder Ansicht
in psychischen Krisensituationen folgende MaBnahmen, um mich zu stabilisieren oder zu
beruhigen:

__ Eine Vertrauensperson hinzuziehen (Name und Telefonnummer)

Kontakt mit meinem/r behandelnden Arzt/Arztin oder Psychotherapeuten/in
aufnehmen (Name und Telefonnummer)

RUckzug in eine reizarme Umgebung
Aufenthalt im Freien
Bewegung (z.B. Laufen, Sandsack)

Bad nehmen

Gesprdch fUhren
Intensive Einzelbetreuung

Sonstiges:

Unterbringung
Falls eine zwangsweise Unterbringung nach Ausschdpfung aller Alternativen unumgdng-
lich wird,

mdchte ich nach Moglichkeit in dem folgenden Krankenhaus behandelt werden:

(Name und Stadt des Krankenhauses)

Kreuzen Sie hier bitte nur eine der beiden folgenden Auswahlméglichkeit an.

___ mbchte ich nach Méglichkeit auf einer offenen Station behandelt werden.

mochte ich nach Méglichkeit auf einer geschitzten (geschlossenen) Station behandelt
werden.

Bemerkungen:
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4.3 Freiheitsentziehende und freiheitsbeschrédnkende MaBnahmen
Hinweis: Falls eine freiheitsentziehende MaBnahme zur Abwehr einer akuten Eigen-
oder Fremdgefdhrdung nach Ausschépfung aller Alternativen unumgdnglich ist, gibt
es verschiedene Alternativen.
Am ehesten wirde ich die unten genannten MafBBnahmen in folgender Reihenfolge
okzeptieren: (1: am ehesten akzeptierte MaBnahme; 3: am wenigsten akzeptierte MaBnahme)
[] Isolierung
|| Festhalten
[] Fixierung
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht jede der aufgefihrten MaBnahmen in jedem
Krankenhaus vorhanden sein muss.

4.4 Bei der Durchfihrung der MaBnahmen soll Folgendes beachtet werden:

4.5 Zwangsbehandlungen
Hinweis: Eine Zwangsbehandlung darf nur nach Ausschépfung aller Alternativen erfolgen.
Vor einer solchen Behandlung gegen den (gedufB3erten) natirlichen Willen muss immer
versucht werden, den Patienten von der DurchfUhrung zu Uberzeugen.
Falls eine medikamentdse Zwangsbehandlung durchgefihrt werden muss, bevorzuge ich,
sofern eine entsprechende medizinische Indikation vorliegt:
H eine Spritze in den Muskel (i.m.-Injektion)

eine Spritze in eine Vene (i.v.-Injektion)

Bemerkungen:

5. Widerruf und Schlussformel

5.1 Umgang mit einem Widerruf meiner Patientenverfiigung

Falls ich diese Patientenverfigung im einwilligungsfdhigen Zustand widerrufe, gilt dieser
Widerruf unmittelbar. Diese Patientenverfiigung ist dann nicht mehr zu beachten.

FUr den Fall, dass ich diese Patientenverfigung in einem Zustand widerrufe, in dem ich
nicht einwilligungsfdhig bin, bestimme ich das Folgende:

(Bitte kreuzen Sie nur eine Option an)

Ich méchte, dass der Widerruf auch in diesem Fall gilt. Diese Patientenverfigung soll
dann nicht mehr beachtet werden.

Ich méchte, dass der Widerruf in diesem Fall nicht beachtet wird. Die Festlegungen in
meiner Patientenverfigung sollen weiterhin gelten.

Ich winsche, dass das Gericht, das Uber diagnostische oder therapeutische MaBnah-
men entscheidet, den Inhalt dieser Patientenverfigung und meinen hier zum Ausdruck
gebrachten Willen im Rahmen seiner Prifung beachtet.

Ich méchte fUr diese Situation keine Festlegung treffen.
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5.2 Schlussformel/Schlussbemerkungen

Ich winsche, dass diese Patientenverfigung unmittelbar gilt, auch wenn ich keine arzt-
liche Aufklarung in Anspruch genommen habe. Mir ist die Mdglichkeit der Anderung und
des Widerrufs einer Patientenverfigung bekannt. Ich bin mir des Inhalts und der Konse-
quenzen meiner darin getroffenen Entscheidungen bewusst. Ich habe die Patientenver-
figung in eigener Verantwortung und ohne duBeren Druck erstellt. Ich bin im Vollbesitz

meiner geistigen Krafte.

Ort Datum Unterschrift

6 Arztliche Beratung und Best&tigung der Einwilligungsf&higkeit

Hinweis: Eine drztliche Beratung ist nicht vorgeschrieben, wird aber dringend empfohlen.

Herr/Frau wurde von mir bei der Erstellung dieser
Patientenverfigung beraten. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine eingeschrdnkte
Einwilligungsfahigkeit.

Ort Datum

Unterschrift und Stempel
der Arztin/des Arztes
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Erlduterungen zur psychiatrischen Patientenverfiigung
(Ausfillhilfe)

Allgemeine Hinweise
Wenn die Textfelder nicht ausreichen, kénnen Sie weitere Erlduterungen auf zusdtzlichen Blat-
tern ergdnzen. Alle Ergdnzungen sollten Sie mit dem Datum und lhrer Unterschrift versehen.

Wenn Sie einige Fragen nicht beantworten kdnnen oder méchten, konnen Sie die entspre-
chenden Felder leer lassen.

1. Persénliche Angaben

11 Vorname(n), Name
Bitte geben Sie hier Ihren Nachnamen und Vornamen so an, wie sie in lhrem Personalausweis
oder Reisepass stehen.

1.2 Geburtsdatum und Geburtsort
Bitte geben Sie hier Ihr Geburtsdatum und lhren Geburtsort so an, wie sie in lhrem Personal-
ausweis oder Reisepass stehen.

1.3 Adresse
Bitte geben Sie hier die Adresse an, unter der Sie tatsdchlich wohnen. Falls Sie an einer ande-
ren Adresse gemeldet sind, geben Sie bitte zusatzlich Ihre Meldeadresse an.

1.4 Meine persdénliche Situation und Einstellung zu meiner Erkrankung, zu psychischen Krisen
und zur Behandlung

Sie kénnen hier lhre persdnliche Lebenssituation, lhre gesundheitliche Situation und lhre Ein-
stellungen zum Leben, zu Krankheit und Gesundheit, zur Behandlung u.v.m. beschreiben. Sie
kénnen auch berichten, wie Sie aktuell leben, zum Beispiel, ob Sie allein leben, mit Partner oder
Partnerin, mit Kindern oder anderen Angehdrigen im Haushalt. Sie kénnen auch angeben, ob
Sie fUr andere Menschen oder fUr Haustiere sorgen, die eventuell FUrsorge benétigen, wenn Sie
das aktuell nicht leisten kénnen. Auf der ersten Seite kdnnen Sie das Wichtigste in Kirze notie-
ren. Auf der RUckseite und auf zusatzlichen Blattern kénnen Sie Ihre Situation und Einstellung
ausfUhrlicher beschreiben. Das kénnen Sie gegebenenfalls auch spater nachtragen oder ergan-
zen. Alle Ergdnzungen sollten Sie mit dem Datum und lhrer Unterschrift versehen.

1.5 Fur den Fall, dass ich im Rahmen einer psychischen Krise oder Krankheit nicht mehr in der
Lage bin, in bestimmte medizinische MaBnahmen rechtswirksam einzuwilligen, soll Folgendes
beachtet werden bzw. bestimme ich das Folgende

Mit Hilfe dieser Patientenverfigung kénnen Sie festlegen, welchen Untersuchungen und
Behandlungen Sie im Fall einer mdglichen Einwilligungsunfdhigkeit zustimmen oder nicht zu-
stimmen. Alles, was Sie im Folgenden festlegen, gilt also nur fir Situationen, in denen Sie von
den behandelnden Arzten als ,nicht einwilligungsfahig” eingeschdtzt werden. Die Patienten-
verfigung wird also nicht angewandt, wenn Sie einwilligungsfdhig sind.
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Psychische, aber auch viele kérperliche Erkrankungen oder Behinderungen kénnen die Fahig-
keit, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, in unterschiedlicher Weise beeintrachtigen.
Diese Beeintrdchtigungen verdndern sich hdufig im Verlauf einer Krankheit.

Aus juristischen Grinden muss in medizinischen Situationen gekldrt werden, ob ein Patient
aktuell einwilligungsfdhig ist oder nicht. Einen Zwischenzustand (,teilweise einwilligungs-
fahig") gibt es also nicht.

Es ist gesetzlich festgelegt, dass bei Menschen, die aktuell nicht einwilligungsfdhig sind, deren
Vorsorgebevollmdchtigter oder rechtlicher Betreuer Gber Untersuchungen und Behandlun-
gen entscheidet, die von den behandelnden Arzten als notwendig erachtet werden. Dabei ist
es moglich, dass auch freiheitsentziehende oder freiheitsbeschrdnkende MaBnahmen oder
Behandlungen zur Abwehr eines erheblichen gesundheitlichen Schadens gegen den aktuell
geduBerten Willen des Patienten durchgefihrt werden (= MaBnahmen gegen den natirlichen
Willen).

MaBnahmen gegen den natirlichen Willen des Patienten mUssen immer von einem Gericht
genehmigt werden. Sie kénnen also nicht einfach von den Arzten, dem Vorsorgebevollmdch-
tigten oder dem rechtlichen Betreuer angeordnet werden. Wichtig ist, dass auch das Betreu-
ungsgericht die Festlegungen lhrer Patientenverfigung berUcksichtigen muss.

1.6 Ich habe Dokumente im Vorsorgeregister der Notarkammer registriert.

Wenn Sie Dokumente im Vorsorgeregister der Notarkammer registriert haben, wird das
Betreuungsgericht vor der Einrichtung einer rechtlichen Betreuung diese Dokumente abrufen.
Wenn Sie dort eine Vorsorgevollmacht registriert haben, wird meist kein rechtlicher Betreuer
bestellt. Ihr dort bestimmter Vorsorgebevollmdchtigter kann dann stellvertretend fir Sie die
notwendigen Entscheidungen treffen. Ein Vorsorgebevollmdchtigter kann nur dann Gber frei-
heitsentziehende MafBnahmen entscheiden, wenn er dazu ausdricklich ermdchtigt worden ist.

Ndhere Informationen zum Vorsorgeregister finden Sie hier:
www.vorsorgeregister.de; E-Mail: info@vorsorgeregister.de.

1.7 Rechtliche Vertretung und Umsetzung meiner Behandlungswiinsche

Hier kdnnen Sie auswdhlen, wer Sie rechtlich vertreten und Ihre Behandlungswinsche um-
setzen soll, wenn sie nicht mehr einwilligungsfdhig sein sollten. Bitte kreuzen Sie hier nur eine
Option an.

B Ich habe eine Vorsorgevollmacht. Bevollméchtigt ist: Falls Sie eine Vorsorgevollmacht er-
stellt haben, geben Sie hier bitte den Namen und die Telefonnummer der bevollmdachtigten
Person an. Dann kann diese Person umgehend benachrichtigt werden, um sich um lhre
Behandlung zu kimmern. Das Gericht wird in diesem Fall meist keinen Betreuer bestellen,
da die von Ihnen bevollmdchtigte Person (= Ihr Bevollmdéchtigter) sich unmittelbar um die
Umsetzung lhrer Behandlungswinsche kimmern kann. Es empfiehlt sich, die Vorsorge-
vollmacht zusammen mit dieser PatientenverfiUgung aufzubewahren. Sie kénnen hier auch
einen Hinweis anbringen, wo |hre Vorsorgevollmacht zu finden ist. Ihr Bevollmdchtigter
braucht die von lhnen unterschriebene Vorsorgevollmacht, um sich gegentber Kliniken und
Behoérden zu legitimieren.

B Ich habe einen gerichtlich bestellten Betreuer. Falls Sie schon einen gerichtlich bestellten
Betreuer haben, geben Sie hier bitte dessen Namen und Telefonnummer an, damit er um-
gehend benachrichtigt wird und sich um die Umsetzung lhrer Behandlungswinsche kiUm-
mern kann.

B Wenn ein Betreuer bestellt werden muss, schlage ich dem Gericht die folgende Person vor:
Falls Sie keine Vorsorgevollmacht erstellt haben und auch keinen gerichtlich bestellten
Betreuer haben, kdnnen Sie hier eine Person benennen, die das Gericht zum Betreuer be-
stellen soll, falls Sie einwilligungsunfdhig werden. Wenn es keine schwerwiegenden Grinde
dagegen gibt, wird das Gericht Inrem Wunsch folgen. Geben Sie hier bitte den Namen, die
Adresse und die Telefonnummer der Person an.
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B Es soll kein Betreuer bestellt werden, sofern das rechtlich méglich ist. Falls Sie die Bestel-
lung eines Betreuers ablehnen, kénnen Sie diesen Wunsch hier festlegen. Das zustdndige
Gericht kann aber unter Umstdnden trotzdem einen Betreuer bestellen, wenn es das fir
notwendig erachtet. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Ihre Einwilligungsunfdhigkeit
voraussichtlich l[angerfristig bestehen wird.

2. Fir den Fall einer Krankenhausaufnahme

2.1 Benachrichtigung nahestehender Personen sowie ggf. des Arbeitgebers und eines
Rechtsvertreters

Bitte tragen Sie hier die Namen und Telefonnummern der Personen ein, die umgehend Uber
Ihre Krankenhausaufnahme informiert werden sollen, also z.B. Angehérige, Freunde, Arbeit-
geber oder Rechtsanwadlte.

2.2 Schweigepflichtsentbindung

Bitte tragen Sie hier die Namen und Telefonnummern der Personen ein, denen das Kranken-
haus Auskunft Uber Ihre Krankenhausaufnahme, Ihre Diagnose und Ihre Behandlung geben
soll.

2.3 Die folgenden Personen sollen nicht benachrichtigt werden

Grundsdtzlich werden nur lhr rechtlicher Betreuer oder Ihr Bevollmdchtigter benachrichtigt
sowie die Personen, die Sie selbst in Ihrer Patientenverfilgung angegeben haben. Um sicher
zu gehen, dass nicht versehentlich bestimmte Personen Informationen Uber Sie erhalten, von
denen Sie das nicht winschen, kénnen Sie die Namen dieser Personen hier angeben.

2.4 Fuirsorge fur Kinder, andere hilfsbedirftige Personen und Haustiere

Falls in Ihrem Haushalt Kinder, andere hilfsbedirftige Personen oder Haustiere zu versorgen
sind, geben Sie bitte dazu ndhere Informationen an. Geben Sie auch den Namen und die
Telefonnummer der Personen an, die verstédndigt werden sollen, damit sie sich schnellstmdg-
lich darum kiimmern kénnen. Falls Sie normalerweise hilfsbedirftige Personen auBBerhalb
Ilhres eigenen Haushalts versorgen, die wéhrend lhres Krankenhausaufenthalts Hilfe bens-
tigen, geben Sie bitte hier auch deren Namen und Telefonnummer sowie deren Adresse an.
Unabhdngig von lhren Angaben werden Kliniken die zustédndigen Behérden informieren, um
die FUrsorge zu gewdhrleisten, z.B. das Jugendamt.

3. Maedizinische Untersuchungen und Behandlung

3.1 Bei mir sind die folgenden psychischen und/oder kérperlichen Krankheiten oder
Behinderungen bekannt

Bitte geben Sie hier alle psychischen und/oder kérperlichen Krankheiten oder Behinderungen
an, die bei lhnen bekannt sind. Das ist wichtig, damit bei der Auswahl von Medikamenten und
Behandlungsmethoden auf mdégliche Risiken und Wechselwirkungen von Medikamenten ge-
achtet wird.

3.2 Beider Durchfihrung von medizinischen Untersuchungen (Diagnostik) und Behandlungs-
maBnahmen ist Folgendes zu beachten (z.B. regelmdBig einzunehmende Medikamente, Medi-
kamentenunvertrdglichkeiten, notwendige Hilfsmittel, notwendige Therapien)

Sie kénnen hier vermerken, was bei Untersuchungen und Behandlungen beachtet werden soll.
Einige Beispiele:

B Welche Medikamente oder Nahrungsergdnzungsmittel nehmen Sie regelmdaBig ein?

B Haben Sie Lebensmittelunvertraglichkeiten oder eine Allergie gegen Verbandsmaterial?

B Gibt es Medikamente, die Sie nicht vertragen oder auf die Sie bereits allergisch reagiert
haben?
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B Bendtigen Sie eine Brille, Horgerdte, ein kinstliches Gebiss, Gehhilfen oder andere Hilfs-
mittel?

B Bendtigen Sie regelmdBig bestimmte Therapien, z.B. Krankengymnastik?

B Konsumieren Sie regelmdBig Alkohol oder andere Rauschmittel? (Diese Angabe ist wichtig,
um einen kalten Entzug zu vermeiden)

W FUr den Fall einer MRT-Untersuchung ist das Folgende wichtig: Haben Sie eine Unvertrdg-
lichkeit gegen Kontrastmittel oder darf bei Ihnen aus medizinischen Grinden Kontrastmit-
tel nicht angewandt werden (Kontraindikation)?

B Haben Sie Tatowierungen?
B Haben Sie Metall im oder am Kérper?

B Leiden Sie unter Klaustrophobie (Angst in engen RGumen)?

3.3 Weitere Hinweise fir meine Behandlung

Hier kénnen Sie z.B. Hinweise zu den folgenden Themen geben: Umgang mit Suizidalitat,
Gereiztheit, Aggressivitdt, Fremdgefdhrdung, Entlassungswinschen, Sprachlosigkeit, einge-
schréankter Absprachefdhigkeit.

3.4 Hinsichtlich der hier aufgefiihrten medizinischen Untersuchungen bestimme ich das
Folgende

Kreuzen Sie bitte fur alle in der Tabelle aufgefUhrten Untersuchungen an, ob Sie diesen
grundsdtzlich zustimmen wirden, wenn sie medizinisch angezeigt (indiziert) sein sollten, oder
nicht. Wenn Sie bei bestimmten Untersuchungen unentschieden sind, machen Sie dafir bitte
kein Kreuz, sondern erldutern Sie dies unter ,Bemerkungen”.

B Koérperliche Untersuchung und Blutuntersuchungen (insbes. zur Feststellung von relevanten
kdrperlichen Krankheiten) Eine grindliche kérperliche Untersuchung und Blutuntersuchun-
gen sind wichtig, da psychische Stérungen auch durch bestimmte kérperliche Krankheiten
verursacht werden kdnnen. Beispiele sind Herzerkrankungen, Schilddrisenerkrankungen
oder Nierenerkrankungen, ein schwerer Vitaminmangel oder Vergiftungen. AuBBerdem sind
derartige Untersuchungen wichtig, um die Vertraglichkeit von Medikamenten und anderen
Behandlungen abschdtzen zu kdnnen.

B MRT- oder CT-Untersuchungen (insbes. zur Abklédrung von Gehirnentziindungen, Gehirnver-
letzungen, Schlaganfdllen, Hirnblutungen u.a.) Mittels MRT (Magnetresonanztomografie)
und CT (Computertomografie) lasst sich feststellen, ob eine psychische Stérung die Folge
einer Gehirnentzindung, einer Gehirnverletzung, eines Schlaganfalls oder einer Hirnblutung
sein kdnnte. In diesen Fallen sind andere Behandlungen erforderlich als normalerweise bei
psychischen Stérungen.

B Liquorpunktion (Untersuchung des Nervenwassers) zur Feststellung von entzindlichen Ge-
hirnerkrankungen Um festzustellen, ob eine Gehirnhautentzindung (Meningitis) oder eine
Gehirnentzindung (Enzephalitis) vorliegt, wird Nervenwasser aus dem Rickenmarkskanal
entnommen und im Labor untersucht, um die Ursache herauszufinden. Wenn eine EntziUn-
dung vorliegt, kann diese in der Regel gut behandelt werden, z.B. mit Medikamenten gegen
bestimmte Viren (z.B. gegen Herpes-Viren), Medikamenten gegen Bakterien (Antibiotika)
oder Medikamenten gegen Autoimmunerkrankungen (z.B. Cortison oder Immunglobuline).
Unter Umstdnden kommt auch eine Blutwdsche in Frage. Dies erfolgt dann in enger Ab-
stimmung mit Fachdrzten fur Neurologie und in der Regel in neurologischen Abteilungen.

B Alle weiteren medizinisch angezeigten (indizierten) Untersuchungen Je nach Befund kénnen
weitere Untersuchungen notwendig sein, z.B. wenn sich ein Verdacht auf eine Tumor-
erkrankung ergibt.

Bemerkungen
Hier kénnen Sie Ergdnzungen oder Erlduterungen einfigen.
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3.5 Hinsichtlich der hier aufgefihrten BehandlungsmaBnahmen bestimme ich das Folgende
Kreuzen Sie bitte fur alle in der Tabelle aufgefUhrten Behandlungen an, ob Sie diesen grund-
sdtzlich zustimmen wirden, wenn sie medizinisch angezeigt (indiziert) sein sollten, oder nicht.
Wenn Sie bei bestimmten Behandlungen unentschieden sind, machen Sie dafir bitte kein
Kreuz, sondern erldutern Sie dies unter ,Bemerkungen®.

B Behandlung mit antidepressiven Medikamenten: Antidepressive Medikamente sind Medi-
kamente, die vor allem zur Behandlung von Depressionen verwendet werden. Sie kénnen
auBerdem fUr andere Erkrankungen, z.B. Angststérungen oder Schlafstérungen eingesetzt
werden. Es gibt verschiedene Substanzklassen, z.B. SSRI und trizyklische Antidepressiva.

B Behandlung mit beruhigenden Medikamenten: Beruhigende Medikamente (Sedativa)
werden eingesetzt, um beispielsweise innere Unruhe oder einen krankhaft gesteigerten
Bewegungsdrang (Agitiertheit) zu lindern.

B Behandlung mit Neuroleptika (Antipsychotika): Antipsychotika haben eine beruhigende
(dadmpfende) und eine antipsychotische Wirkung (sie wirken gegen Wahn und Halluzinatio-
nen).

B Behandlung mit stimmungsstabilisierenden Medikamenten: So genannte Phasenprophy-
laktika reduzieren die Haufigkeit und Schwere von manisch-depressiven Phasenwechseln.
Dazu gehéren Lithiumsalze sowie Carbamazepin, Valproinsdure und Lamotrigin.

Die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) wird unter anderem zur Behandlung von schweren, mit
den bisherigen Behandlungen nicht gebesserten Depressionen sowie bei Schizophrenie, wenn
keine ausreichende Besserung durch eine medikamentése Behandlung erreicht wird, ange-
wandt. Dabei erhdlt der Patient eine Kurznarkose sowie muskelentspannende Medikamente,
bevor das Gehirn mit Stromimpulsen Uber die Kopfhaut fir wenige Sekunden stimuliert wird.
FUr den Patienten ist das nicht spUrbar. Detaillierte Informationen zu dieser Behandlungsme-
thode finden sich in folgendem DGPPN-Ratgeber fir Patienten und Angehérige:
www.dgppn.de/_Resources/Persistent/e06f9f009532ab7ec4e098a5cec77a74e5ebcd72/EKT

3.6 Ich wiinsche die Behandlung konkret mit den folgenden Medikamenten, sofern diese
medizinisch angezeigt (indiziert) sind

Falls Sie bereits Erfahrung mit Medikamenten haben, die Ihnen friher geholfen haben, kén-
nen Sie diese hier angeben. Die behandelnden Arzte werden dann prifen, ob sie auch in der
aktuellen Situation geeignet sind.

3.7 Folgende BehandlungsmaBnahmen habe ich in der Vergangenheit nicht oder schlecht ver-
tragen (bitte, wenn méglich, Nebenwirkungen angeben)

Sie kdnnen hier beispielsweise die Handelsnamen, Wirkstoffe oder Substanzklassen der Me-
dikamente angeben, die Sie in der Vergangenheit nicht oder schlecht vertragen haben. Falls
mdglich, sollten Sie hier auch angeben, welche Nebenwirkungen bei den genannten Behand-
lungsmaBnahmen dabei aufgetreten sind, z.B. Kopfschmerzen, Schwindel, Gewichtszunahme.

3.8 Folgende BehandlungsmaBnahmen lehne ich ab

Sie kénnen hier (weitere) BehandlungsmaBnahmen angeben, die Sie ablehnen, egal, ob Sie
diese bisher erhalten haben oder nicht. Sie kdnnen beispielsweise Handelsnamen, Wirkstoffe
oder Substanzklassen der Medikamente angeben.

Bemerkungen
Hier kdnnen Sie Ergdnzungen oder Erlduterungen einfigen.

3.9 Fir einen etwaigen Krankenhausaufenthalt habe ich dariber hinaus folgende Wiinsche
an das Personal

Hier kénnen Sie Winsche an das Krankenhauspersonal formulieren, die fur Ihre Unterbrin-
gung und Behandlung wichtig sind. Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Winsche erfillbar sind.
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3.10 Ich lehne eine psychiatrische Behandlung grundsétzlich ab. Ich bin mir dariber im Klaren,
dass mir daraus unter Umstdnden ein schwerer, woméglich dauerhafter und irreversibler
gesundheitlicher oder sozialer Schaden entstehen kann. AuBerdem ist mir klar, dass diese
Ablehnung nicht beriicksichtigt wird, wenn der Grund fir die zwangsweise Unterbringung die
Notwendigkeit der Abwehr von Gefahren fur Dritte ist. (Dieser Hinweis ist juristisch erforder-
lich, vgl. BGH XII ZB 232-21.)

Wenn Sie hier ein Kreuzchen machen, werden Sie nicht gegen Ihren Willen psychiatrisch be-
handelt. Das kann dazu fUhren, dass die Krankheit sich verschlimmert und chronisch wird.

Es kénnen auch weitere, nicht mehr rickgdngig zu machende Gesundheitsschdden daraus
entstehen. Die Dauer der Unterbringung kann dadurch verlangert werden. Auch negative
soziale Folgen wie der Verlust des Arbeitsplatzes, der Wohnung, des Vermd&gens oder der
sozialen Position kdnnen aus einer unbehandelten psychischen Krankheit resultieren. Im
schlimmsten Fall kann die fehlende Behandlung zum Tod, insbesondere durch Suizid, fUhren.
Es ist aus juristischen Grinden wichtig, dass Sie sich Uber die mdéglichen negativen Folgen der
grundsdtzlichen Ablehnung einer psychiatrischen Behandlung im Klaren sind, und dass Sie
dies dokumentieren. Andernfalls ist es méglich, dass ein Gericht |hre Ablehnung nicht berick-
sichtigen wird.

4 MaBnahmen gegen meinen natirlichen Willen

Hinweis: MaBnahmen gegen den natirlichen Willen einer nicht-einwilligungsfdhigen Person
(ZwangsmaBnahmen) missen, wenn moglich, vermieden werden. Bevor ZwangsmaBnahmen
eingesetzt werden durfen, mUssen erst alle anderen Mdéglichkeiten ausgeschépft worden sein.
Das gilt fUr zwangsweise Unterbringungen, freiheitsentziehende und -beschrankende Maf3-
nahmen sowie Zwangsbehandlungen.

Unter dem ,natirlichen Willen" verstehen Juristen WillensduBerungen von Menschen, die
nicht einwilligungsfdhig sind bzw. keinen ,freien Willen” haben. Zu den Willens@uBerungen
zéhlen miUndliche AuBerungen genauso wie abwehrende Gesten oder Handlungen.

41 Zur Vermeidung von ZwangsmaBnahmen eignen sich nach meiner Erfahrung oder Ansicht
in psychischen Krisensituationen folgende MaBBnahmen, um mich zu stabilisieren und zu
beruhigen

Hier kénnen Sie eine oder mehrere der aufgefUhrten MaBnahmen ankreuzen und ggf.

unter ,Sonstiges"” noch weitere MaBnahmen ergdnzen.

4.2 Unterbringung

B Falls eine zwangsweise Unterbringung nach Ausschépfung aller Alternativen unumgdnglich
wird, mdéchte ich nach Méglichkeit in dem folgenden Krankenhaus behandelt werden.
Sie kénnen hier das Krankenhaus angeben, in dem Sie behandelt werden méchten. Das
kann beispielsweise ein Krankenhaus in Ihrem Heimatort sein. Die Erfullung Ihres Wunsches
kann allerdings nicht garantiert werden, wenn es dort keine freien Betten gibt. AuBerdem
gibt es in vielen Stadten eine klare Zustdandigkeit der Krankenhduser nach Wohnort, so
dass eine freie Wahl nicht immer méglich ist.

Kreuzen Sie hier bitte nur eine der beiden folgenden Auswahlmdglichkeit an:

B Falls eine zwangsweise Unterbringung nach Ausschépfung aller Alternativen unumgdnglich
wird, mdéchte ich nach Méglichkeit auf einer offenen Station behandelt werden.
Je nach Krankenhaus und Situation kann die Unterbringung auf beschitzenden (geschlos-
senen) oder offenen Stationen erfolgen. Manchmal wird auch von Fall zu Fall entschieden,
ob die TUr der Station offen oder verschlossen ist. Wenn Sie allerdings gerichtlich oder mit
richterlicher Genehmigung untergebracht sind, dirfen Sie die Station nur mit Erlaubnis
verlassen, egal, ob sie offen oder geschlossen ist.
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B Falls eine zwangsweise Unterbringung nach Ausschépfung aller Alternativen unumgdnglich
wird, mdéchte ich nach Méglichkeit auf einer geschitzten (geschlossenen) Station behandelt
werden. Auf geschitzten (geschlossenen) Stationen ist die TUr geschlossen.

Bemerkungen
Sie kénnen hier ggf. weitere Winsche zum Ort oder zur Art einer zwangsweisen Unterbrin-
gung festhalten.

4.3 Freiheitsentziehende und freiheitsbeschréinkende MaBnahmen

Isolierung, Festhalten und Fixierung dUrfen nur zur Abwehr einer akuten Eigen- oder Fremd-
gefdhrdung eingesetzt werden, nachdem alle Alternativen geprift worden sind. Sie kénnen
hier angeben, welche dieser drei MaBnahmen Sie am ehesten bzw. am wenigsten akzeptieren
wurden. Bitte schreiben Sie dazu Zahlen von 1 bis 3 in die Kdstchen (1: am ehesten akzeptierte
MaBnahme; 3: am wenigsten akzeptierte MaBnahme).

Allerdings ist nicht jede der aufgefUhrten MaBnahmen in jedem Krankenhaus vorhanden.

4.4 Bei der Durchfiihrung der MaBBnahmen soll Folgendes beachtet werden

Hier kdnnen Sie wichtige Hinweise fur freiheitsentziehende oder freiheitsbeschrankende
MaBnahmen notieren. Beispielsweise kénnen Sie darauf hinweisen, dass Sie Rickenprobleme
haben, auf die beim Festhalten oder bei einer Fixierung Ricksicht genommen werden sollte.
Oder Sie kdnnen angeben, dass Sie Angst in geschlossenen Raumen (Klaustrophobie) haben.

4.5 Zwangsbehandlungen

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass eine Zwangsbehandlung nur nach Ausschépfung aller
Alternativen erfolgen darf. Bevor Medikamente gegen den (geduBBerten) natirlichen Willen
verabreicht werden dirfen, miUssen die behandelnden Arzte immer versuchen, Sie von der
Einnahme zu Uberzeugen und lhre Zustimmung einzuholen.

Fur den Fall, dass lhnen Medikamente gegen lhren natirlichen Willen gegeben werden sollen,
kénnen Sie hier festlegen, ob Sie eine Spritze in den Muskel oder eine Spritze in eine Vene be-
vorzugen wirden. Wdhlen Sie hier bitte nur eine Méglichkeit aus.

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Medikament in jeder Darreichungsform zur Verfigung
steht.

Bemerkungen
Hier kénnen Sie |lhre Entscheidung begrinden oder weiterfUhrende Hinweise geben, z.B. Hin-
weise auf frlhere Probleme bei der Medikamentenverabreichung.

5. Widerruf und Schlussformel

5.1 Umgang mit einem Widerruf meiner Patientenverfiigung

Falls Sie diese Patientenverfiigung im einwilligungsfdhigen Zustand widerrufen, gilt dieser
Widerruf unmittelbar. Diese Patientenverfiigung ist dann nicht mehr zu beachten.

Doch falls Sie diese Patientenverfigung in einem Zustand widerrufen, in dem Sie nicht ein-
willigungsfdhig sind, wird es juristisch schwierig, da dieser Fall nicht eindeutig gesetzlich gere-
gelt wird. Es muss dann voraussichtlich eine Entscheidung des Betreuungsgerichts eingeholt
werden.

Das Gericht muss dann eine Entscheidung gemdfB Ihren Winschen und Vorstellungen treffen.
Es muss dann lhren mutmaBlichen Willen fir die aktuelle Situation ermitteln. Gegebenenfalls
kann das Gericht eine Zwangsbehandlung gegen lhren aktuell geduBerten Willen genehmi-
gen, wenn diese Behandlung lhrem mutmaBlichen Willen entspricht.

Damit das Gericht weif3, was Sie fUr eine solche Situation mutmaflich winschen, ist es hilf-
reich, wenn Sie hier eine von vier Mdglichkeiten auswdhlen. (Bitte kreuzen Sie hier nur eine
Option an.)
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B Ich méchte, dass der Widerruf auch in diesem Fall gilt. Diese Patientenverfiigung soll dann
nicht mehr beachtet werden. Wenn Sie diese Méglichkeit wahlen, sollte das Gericht sich
starker an lhrem aktuell geduBerten Willen orientieren, auch wenn Sie gerade nicht einwilli-
gungsfdhig sind.

B Ich méchte, dass der Widerruf in diesem Fall nicht beachtet wird. Die Festlegungen in mei-
ner Patientenverfiigung sollen weiterhin gelten. Wenn Sie diese Méglichkeit wdhlen, sollte
das Gericht sich an lhrer Patientenverfigung orientieren und nicht an IThrem aktuell gedu-
Berten Willen, wenn Sie gerade nicht einwilligungsfahig sind.

B Ich winsche, dass das Gericht, das Uber diagnostische oder therapeutische MaBnahmen
entscheidet, den Inhalt dieser Patientenverfigung und meinen hier zum Ausdruck gebrach-
ten Willen im Rahmen seiner Prifung beachtet. Wenn Sie diese Méglichkeit wahlen, sollte
das Gericht sowohl lhre Patientenverfigung als auch |hren aktuell geduBerten Willen be-
achten, wenn Sie gerade nicht einwilligungsfdhig sind.

B Ich méchte fur diese Situation keine Festlegung treffen. Wenn Sie diese Mdglichkeit wdhlen,
Uberlassen Sie dem Gericht die Entscheidung Uber Ihre Behandlung. Das Gericht wird dann
versuchen, lhren mutmaBlichen Willen zu ermitteln. Dazu wird es |hre Patientenverfigung,
Ihren aktuell geduBerten Willen und ggf. Aussagen von nahestehenden Personen berick-
sichtigen.

5.2 Schlussformel/Schlussbemerkungen

Die Schlussformel ist aus juristischen Grinden erforderlich. Damit stellen Sie sicher, dass lhre
Patientenverfigung unmittelbar gilt, auch wenn Sie keine drztliche Aufklarung in Anspruch ge-
nommen haben. Sie missen hier auch unterschreiben, dass lhnen die Maglichkeit der Anderung
und des Widerrufs einer Patientenverfigung bekannt ist und dass Sie sich des Inhalts und der
Konsequenzen lhrer darin getroffenen Entscheidungen bewusst sind. AuBerdem muissen Sie
hier bestdatigen, dass Sie diese Patientenverfigung in eigener Verantwortung und ohne duf3e-
ren Druck erstellt haben und im Vollbesitz lhrer geistigen Krafte sind.

Sie mUssen die Patientenverfigung eigenhdndig unterschreiben und den Ort und das Datum
angeben.

6. Arztliche Beratung und Bestétigung der Einwilligungsféhigkeit

Eine drztliche Beratung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird aber dringend empfohlen.
Ggf. sollte hier der Arzt oder die Arztin bestétigen, dass er/sie Sie beraten hat, und dabei keine
Hinweise auf eine eingeschrdnkte Einwilligungsfahigkeit gefunden hat. Dies ist aus juristischen
GrUnden wichtig, damit die GUltigkeit Ihrer Patientenverfigung nicht infrage gestellt wird.
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Psychosomatik und
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Patientenverfiigungen und psychische Erkrankung -
eine Praxisempfehlung fiir Behandlerinnen und Behandler

Seit der Schaffung rechtlicher Vorgaben fiir Patientenverfiigungen durch den Gesetz-
geber im Jahr 2009 wird Gber spezielle Aspekte der Anwendung bei der Behandlung von
Menschen mit psychischen Erkrankungen diskutiert. Es geht dabei unter anderem um die
Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Patient eine Unterbringung und Behandlung
vorausschauend ablehnen bzw. ihr zustimmen kann. Eine wichtige Frage im praktischen
Alltag betrifft den Umgang mit Patientenverfigungen, deren Umsetzung auch die Rechte
Dritter berihren wirde. Die Kommission Ethik und Recht der DGPPN hat diese und wei-
tere Fragen in der vorliegenden Praxisempfehlung und durch praktische Hinweise zur Er-
stellung von und zum Umgang mit Patientenverfigungen von Menschen mit psychischen
Erkrankungen ergénzt.

Allgemeines zu Patientenverfigungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen
Grundsatzlich steht die Errichtung einer Patientenverfigung jedem volljdhrigen
Menschen offen, unabhdngig von der Art und dem Stadium einer Erkrankung (§1827
Abs.3BGB), obschon der Gesetzgeber bei der EinfUhrung des §1901aBGB a.F. (inzwi-
schen: §1827BGB) vor allem Vorausverfigungen fir den Fall lebenslimitierender kérper-
licher Erkrankungen, welche die Einwilligungsfdhigkeit einschrdnken, im Blick hatte.

Wesentlich fir die Giltigkeit einer Patientenverfigung ist, dass sie in einwilligungsfa-
higem Zustand erstellt wurde', dass die MaBnahmen, die fir diese Situation abgelehnt
oder gewollt werden, ausreichend bestimmt benannt wurden, und schlieBlich, dass die in
ihr enthaltenen Festlegungen zum Zeitpunkt der Umsetzung tatsdchlich auf die aktuelle
Lebens- und Behandlungssituation des Patienten zutreffen.

Die Errichtung einer Patientenverfigung bedarf der Schriftform, setzt aber weder

eine drztliche oder anderweitige fachliche Beratung noch eine notarielle Beglaubigung
voraus.? Es kommmt deshalb nicht selten vor, dass es Patientenverfigungen an der not-
wendigen Klarheit und Bestimmtheit fehlt. Entsprechend gibt es mittlerweile nicht nur
eine Vielzahl von Empfehlungen und Formularen fir deren Erstellung, sondern auch ein
umfangreiches juristisches Schrifttum und einige gerichtliche Entscheidungen, die deut-
lich machen, dass sowohl die gesundheitliche Situation als auch die medizinischen Mal3-
nahmen, Uber deren DurchfUhrung vorausverfigt wird, méglichst konkret beschrieben
sein mUssen. Allerdings beziehen sich die entsprechenden Vorschlage, die Literatur und
auch die Gerichtsentscheidungen nahezu ausschlieBlich auf PatientenverfiGgungen im
Bereich korperlicher Erkrankungen.

Im Jahr 2021 ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ergangen,
die sich auf einen Patienten bezieht, der im MaBregelvollzug untergebracht war und

in einer Patientenverfigung seine Behandlung mit Neuroleptika ausgeschlossen hatte
[1]. Diese Entscheidung mit groBer Bedeutung fiUr alle Bereiche der Psychiatrie hat die

1 Das BGB spricht im Zusammenhang mit der Patientenverfigung von Einwilligungsféhigkeit. Verfassungsrechtlich geht
es um die (Fahigkeit zur) Selbstbestimmung.

2  Patientenverfigungen kénnen in einem zentralen Register bei der Bundesnotarkammer hinterlegt werden. Siehe:
https://www.vorsorgeregister.de/. Seit dem 1.01.2023 kénnen auch Arzte und Arztinnen Einblick in dieses Register neh-
men.
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DGPPN zum Anlass genommen, ihren Mitgliedern diese Praxisempfehlung zum Thema
Patientenverfigungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen zur Verfigung zu

stellen. AuBerdem hat sie eine Vorlage fir eine Patientenverfigung fir den Bereich der
psychischen Gesundheit erarbeitet, das zusammen mit einer erlduternden Ausfullhilfe

demndchst veréffentlicht wird.

Der Beschluss des 2. Senats des BVerfG vom 8. Juni 2021 bestdtigt zundchst grundsatz-
lich die GUltigkeit von PatientenverfGgungen auch im Kontext der Behandlung von psychi-
schen Erkrankungen. Im konkreten Fall stellt das Gericht fest:

~Staatliche Schutzpflichten aus Art. 2 Abs.2 Satz Tund 2 GG gegenUber einer unterge-
brachten Person kénnen eine Zwangsbehandlung nicht rechtfertigen, wenn diese die in
Rede stehende Behandlung im Zustand der Einsichtsfdhigkeit durch eine Patientenverfi-
gung wirksam ausgeschlossen hat.” ([1], Leitsatz 1).

Das BVerfG betont aber auch, dass der Betroffene seine Entscheidung mit freiem Willen
und im Bewusstsein Uber deren Reichweite getroffen habe muss.

Wie schon in friheren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) wird in dem
Beschluss betont, dass die in der Patientenverfigung niedergelegte Willenserklarung
daraufhin auszulegen sei, ,0b sie hinreichend bestimmt und die konkrete Behandlungs- und
Lebenssituation von ihrer Reichweite umfasst ist”. VVon spezieller Bedeutung fUr die Psy-
chiatrie ist, ,dass die autonome Willensentscheidung des Patienten nur so weit reichen
kann, wie seine eigenen Rechte betroffen sind. Uber Rechte anderer Personen kann er nicht
disponieren” ([1], Rn.77).

Ausgehend von diesen Leitsdtzen soll im Folgenden zundchst ndher beleuchtet werden,
unter welchen Bedingungen Patientenverfigungen giltig sind, in denen ein Patient eine
Unterbringung und Behandlung vorausschauend ablehnt bzw. ihr zustimmt.

Danach soll diskutiert werden, wie mit Patientenverfigungen umzugehen ist, deren Um-
setzung nicht nur die Rechte und Belange des Patienten selbst, sondern auch die Rechte
und Belange Dritter berUhrt (z.B. in Situationen von Fremdgefdhrdung).

AbschlieBend werden einige praktische Hinweise zur Erstellung von und zum Umgang mit
PatientenverfGgungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen gegeben.

Voraussetzungen fiir die Giltigkeit einer Patientenverfiigung

Grundsdtzliches

Drei wesentliche Voraussetzungen machen die Giltigkeit einer Patientenverfigung aus.
Es mUssen a) die Behandlungssituation, in der die Verfigung gelten soll, und b) die MaB-
nahme beschrieben sein, in die eingewilligt oder die untersagt werden soll. Schlie3lich
muss die Patientenverfigung c) in einem Zustand der Einwilligungsfdhigkeit und im Be-
wusstsein Uber ihre Reichweite abgefasst worden sein.

Die Stellungnahme der Zentralen Kommission zur Wahrung ethischer Grundsdtze in der
Medizin und ihren Grenzgebieten bei der Bundesdrztekammer (ZEKO) von 2018 prdzi-
siert dies folgendermafen:

.Die Patientenverfidgung muss einerseits die Behandlungssituation, in der sie gelten soll,
konkret beschreiben (Situationsbeschreibung) und andererseits die drztliche MalBnahme,

in die eingewilligt oder die untersagt wird, genau bezeichnen (Handlungsanweisung). Dies
kann etwa in Form eines Beispielkatalogs unter Nennung spezifischer Krankheitszustdnde,
Behandlungsstadien und TherapiemalBnahmen, insbesondere im Hinblick auf ein bestimm-
tes Behandlungsziel, erfolgen. Diese Erkldrung ist fir andere verbindlich. Eine Patientenver-
figung setzt zum Zeitpunkt der Erstellung die Einwilligungsfdhigkeit des Patienten voraus;
sie bedarf der Schriftform (§1907a Abs.1S.1BGB)." [2]
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Im Kontext psychiatrischer Behandlungen kénnte eine Behandlungssituation zum Beispiel
folgendermaBen beschrieben sein: ,Wenn ich erneut an einer manischen Episode erkranken
sollte, ..."? Arztliche MaBnahmen, in die eingewilligt bzw. die untersagt werden sollen, kdnn-
ten wie folgt benannt werden: ,,... winsche ich eine Behandlung mit dem Antipsychotikum
Clozapin, weil ich es mir durch dieses Medikament friiher immer besser ging, und ich lehne
eine Behandlung mit Haloperidol ab, weil ich unter diesem Medikament mehrfach unter sehr
qudlenden motorischen Nebenwirkungen gelitten habe”. Begrindungen fir die Zustimmung
oder Ablehnung einer Behandlung missen nicht zwingend formuliert werden, sie stellen
aber die Winsche des Patienten in einen besser verstdndlichen Gesamtkontext.

Wichtig ist, dass aus der in einer Patientenverfigung festgelegten Zustimmung zu einer
Behandlung keine fur den Arzt verbindliche Anweisung folgt, diese Behandlung in jedem Fall
umzusetzen. Der Arzt soll und muss die Winsche des Patienten dann umsetzen, wenn die
gewinschte Behandlung aus medizinischer Sicht indiziert ist. Der Arzt sollte hingegen keine
Behandlungen durchfUhren, die aus arztlicher Sicht nicht indiziert sind, zum Beispiel weil
sich das gewinschte Medikament nicht zur Behandlung der in Frage stehenden Erkrankung
eignet oder fUr den konkreten Patienten eine Gefdhrdung bedeutet, die den zu erwarten-
den Nutzen Uberwiegt.

Deshalb orientiert sich die faktische DurchfGhrung von medizinischen MaBnahmen nicht
ausschlieBlich an dem in der Patientenverfigung niedergelegten Patientenwillen, sondern
auch an der medizinischen Indikation. Die Prifung der medizinischen Indikation ist eine
Aufgabe der behandelnden Arzte.

Bei der vorausverfigten Ablehnung von medizinischen MaBnahmen spielt die Prifung der
medizinischen Indikation hingegen keine Rolle. Solche MaBnahmen kdnnen durch Patienten
auch dann abgelehnt werden, wenn fir sie aus dieser Ablehnung ein schwerer gesundheit-
licher Schaden (z.B. Chronifizierung einer Erkrankung, Verwahrlosung) oder gar der Tod
resultieren.

Selbstbestimmung versus Fiirsorgepflicht

Psychiatrische Teams kénnen mit schwierigen ethischen Dilemma-Situationen konfrontiert
werden, wenn sie einerseits die Selbstbestimmung der Patienten, die ihren Ausdruck in der
Patientenverfigung findet, respektieren und andererseits zum gesundheitlichen Wohl ihrer
Patienten handeln und ihrer FUrsorgepflicht nachkommen wollen.

Mittels einer Patientenverfigung kénnen grundsatzlich Untersuchungen des Gesund-
heitszustandes, Heilbehandlungen und drztliche Eingriffe abgelehnt werden, doch gibt

es eine Reihe von Ausnahmen. Nicht abgelehnt werden kann die bloBe Unterbringung zur
Gefahrenabwehr im Sinne der Eigen- und/oder Fremdgefdahrdung. Deswegen kann eine
Patientenverfigung die Unterbringung nach dem PsychK(H)G nicht verhindern. Dies gilt
grundsatzlich auch fir die betreuungsrechtliche Unterbringung, es sei denn, sie erfolgt zur
Heilbehandlung [3-5]. Dann darf die betreuungsrechtliche Unterbringung tatsdchlich nur
erfolgen, wenn sie dem vorausverfigten oder mutmaBlichen Willen des Patienten ent-
spricht. Die betreuungsrechtliche Unterbringung zur Heilbehandlung kann in einem solchen
Fall mittels einer Patientenverfigung wirksam abgelehnt werden. Nicht mittels einer
Patientenverfigung abgelehnt werden kann allerdings eine psychiatrische Untersuchung
und Diagnosestellung zur Kldrung der Erforderlichkeit einer 6ffentlich-rechtlichen oder zivil-
rechtlichen Unterbringung bzw. einer Betreuerbestellung oder auch im Rahmen von Straf-
verfahren. Jedoch ist der Betroffene zur aktiven Mitwirkung an der Untersuchung nicht
verpflichtet.

3 Die Behandlungssituationen sollten mdglichst genau beschrieben werden. Beispielsweise: ,wenn ich Uberhéhte finanzielle
Ausgaben tatige”.
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Reichweite

Verbindlich ist eine Patientenverfigung nur, wenn der Verfigende seine Entscheidung im
Bewusstsein ihrer Reichweite trifft ([1], Rn. 74). Dazu muss zundchst, wie oben ausgefihrt,
die Lebens- und Behandlungssituation beschrieben werden und die Patientenverfigung
muss sich auf konkrete Maf3nahmen beziehen. DarUber hinaus muss aber auch aus der
Patientenverfigung ersichtlich sein, dass der Betroffene sich zumindest im Groben Uber die
moglichen Konsequenzen der Ablehnung oder Zustimmung zu einer Behandlung im Klaren
ist, also ggf. weil3, dass eine Ablehnung der Behandlung schwerste, gar irreversible Schdden
oder eine Chronifizierung des Krankheitsbildes mit den entsprechenden Folgen etwa fir die
Fortdauer einer freiheitsentziehenden MaBnahme zur Folge haben kann ([1], Rn. 75).

Zwar kann ein Patient grundsdatzlich auf die Information Uber die fUr die Behandlung
wesentlichen Umstdnde wie Diagnose, voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung und
Therapiemdoglichkeiten sowie auf eine Aufkldrung als Grundlage der Einwilligung ausdrick-
lich verzichten (§§630c Abs.4 und 630e Abs.3BGB). Das damit angesprochene Recht auf
Nichtwissen, das wesentlicher Bestandteil des Selbstbestimmungsrechts ist (§630cBGB),
bedeutet jedoch nicht, dass ein Blankoverzicht auf Information und Aufkldrung zuldssig
und eine Einwilligung oder Nicht-Einwilligung in eine Behandlung deshalb auch dann wirk-
sam wdre, wenn der Patient diese ohne jegliche Information und somit ohne Bewusstsein
Uber die Reichweite seiner Erkldrung erteilt oder versagt. Vielmehr ist der Gesetzgeber
davon ausgegangen, dass der Patient jedenfalls ,die Erforderlichkeit der Behandlung sowie
deren Chancen und Risiken zutreffend erkannt haben” musse ([6], S.22f.).

Einwilligungsfdhigkeit

Retrospektiv ist die Einwilligungsfdhigkeit zum Zeitpunkt der Abfassung einer Patienten-
verfUgung in der Regel schwer zu beurteilen, vor allem wenn im Rahmen der Abfassung
kein arztlicher Kontakt und damit keine drztliche Beratung stattgefunden haben. Eine
Einschrankung der Einwilligungsfdhigkeit kann immer nur anhand konkreter Anhaltspunkte
festgestellt werden. Das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung zum Zeitpunkt der
Abfassung oder die vermeintliche UnvernUnftigkeit des Inhalts einer Patientenverfigung
sind fur sich genommen nicht hinreichend, um das Vorliegen von Einwilligungsfdhigkeit zu
verneinen. Das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung kann jedoch Veranlassung
geben, die Frage der Einwilligungsfdahigkeit bei Errichtung der Patientenverfigung genauer
zu prifen, um eine Selbstschddigung durch eine unerkannt rechtlich unwirksame Patienten-
verfUgung auszuschlieBen ([7], §1901aBGB, Rn. 42).

Bei der Prifung ist zu beachten, dass es eine generelle Einwilligungs(un)fdahigkeit nicht gibt.
Es ist stets fUr jede diagnostische oder therapeutische MalBnahme individuell zu kldren, ob
der Betroffene Uber die fUr die Entscheidung im konkreten Fall erforderliche Einsichts- und
Steuerungsfdhigkeit (als kognitives und voluntatives Element der Einwilligungsfdhigkeit)
verfigt ([7], §1901aBGB, Rn. 39 u. 43).

+Als einwilligungsfdhig ist der Betroffene anzusehen, wenn er Art, Bedeutung, Tragweite
und auch die Risiken der MaBnahme zu erfassen und seinen Willen hiernach zu bestimmen
vermag” ([8], S.12f.). Zu fragen ist mithin, ob der Betroffene bei Abfassung der Patien-
tenverfigung bezogen auf die Behandlung, um die es geht, Uber das erforderliche Infor-
mationsverstdndnis und Urteilsvermaogen, die notwendige Fdhigkeit zur Krankheits- und
Behandlungseinsicht und Uber die Fdhigkeit verfigt hat, im Lichte der bestehenden Alter-
nativen eine Entscheidung zu treffen und diese in einer Patientenverfigung zum Ausdruck
zu bringen [9].

Wenn sich am Ende dieser Prifung keine sicheren Hinweise auf eine Einwilligungsunfahig-
keit zum Zeitpunkt der Abfassung der Patientenverfigung finden, aber begrindete Zweifel
bleiben, muss eine weitere Aufklarung auf der rechtlichen Ebene erfolgen. Wie schwierig
eine solche Entscheidung sein kann, zeigt allerdings eine Formulierung des BVerfG:
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».Ob ein Betroffener einsichtsféhig* war, als er eine bestimmte Behandlung ablehnte, missen
die Gerichte auf der ersten Stufe — gegebenenfalls mit sachverstdndiger Hilfe — aufkldren.
Steht - wie hier — ein schwerwiegender Eingriff in ein hochrangiges Grundrecht in Frage, dir-
fen allerdings Unklarheiten in der Bewertung von Tatsachen grundsdtzlich nicht zu Lasten des
Grundrechtstrdgers gehen.” ([1], Rn. 74).

Da unterschiedliche Aspekte des Freiheits-Grundrechts des Betroffenen berUhrt sein kénnen,
ndmlich sowohl sein Recht auf eine freie und selbstbestimmte Entscheidung als auch sein
Recht auf Leben und Gesundheit und damit auf eine addquate medizinische Behandlung,
wird im Zweifel im Einzelfall zu beurteilen sein, worin der schwerwiegendere Eingriff liegt.

Bindende Wirkung

Eine wirksame Patientenverfiigung ist fir Arzte rechtlich bindend. Fir die Umsetzung der
darin gewinschten bzw. nicht gewinschten medizinischen MaBnahmen bedarf es in Fallen,
in denen der Patientenwille eindeutig aus der Patientenverfigung abgeleitet werden kann,
nicht der Bestellung eines rechtlichen Betreuers. Kdnnen Unklarheiten Uber den in einer Pa-
tientenverfigung niedergelegten Patientenwillen nicht beseitigt werden, ist ein rechtlicher
Betreuer zu bestellen, sofern durch den Patienten im Voraus kein Vorsorgebevollmdchtig-
ter bestimmt worden ist. Bestehen zwischen Patientenvertreter und behandelnden Arzten
unterschiedliche Auffassungen Uber den zugrunde zu legenden Patientenwillen, ist das Be-
treuungsgericht anzurufen (§1829BGB). Das Betreuungsgericht ist stets anzurufen, wenn
eine Behandlung gegen den natirlichen Willen einer Person durchgefihrt werden soll (sog.
Zwangsbehandlung) (§1832BGB), und zwar auch dann, wenn der Patient in seiner Patien-
tenverfigung im Voraus in die Behandlung gegen seinen natirlichen Willen eingewilligt
hat. In diesem Fall kommt dem rechtlichen Betreuer die Aufgabe zu, die rechtlichen Voraus-
setzungen einer Zwangsbehandlung zu prifen und dabei auch die Patientenverfigung zu
beriUcksichtigen (§1832BGB).

Patientenverfigungen und die Rechte Dritter

Ziel und Zweck einer Patientenverfigung ist es, in die Zukunft gerichtet festzulegen, in wel-
che medizinischen MaBBnahmen eine Person einwilligen bzw. nicht einwilligen méchte. Eine
solche Vorausverfigung kann aber nur Wirkung entfalten, wenn und soweit die verfigende
Person dispositionsbefugt und ihre Einwilligung zureichende Bedingung fir die Legitimitat
der DurchfUhrung der MaBnahme ist.

Dies ist dann nicht der Fall, wenn die MaBnahme der Abwehr von Gefahren fir Dritte dient.
Die DurchfUhrung solcher MaBnahmen kann mittels einer Patientenverfigung nicht rechts-
wirksam abgelehnt werden.®> Zu solchen MaBnahmen gehdren z.B. die 6ffentlich-rechtliche
Unterbringung zur Abwehr einer Fremdgefdhrdung, die Unterbringung im MaBregelvoll-
zug, die Fixierung oder Isolierung zur Abwehr einer Fremdgefdhrdung und grundsdtzlich
auch die Verabreichung eines Medikaments in Kontext der Fremdgefdhrdung, soweit diese
MaBnahme zur Gefahrenabwehr erforderlich ist und es fUr diese eine rechtliche Grundlage
gibt.® Auch kann bspw. eine zwangsweise Absonderung nach dem Infektionsschutzgesetz
(830 IfSG) nicht mittels einer Patientenverfigung ausgeschlossen werden.

4 Einsichtsfahigkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen fur die Einwilligungsfahigkeit, um die es hier eigentlich geht.
Die Einwilligungsfdhigkeit besteht aus zwei Teilaspekten, die kumulativ erfillt sein mUssen: der Einsichtsfahigkeit und der
Steuerungsfahigkeit. ([8], S.12f.).

5  Vgl. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 8. Juni 2021, 2 BvR 1866/17, 2 BvR 1314/18 [1]. Eine Zustimmung scheint
allerdings méglich. Ein Patient kann in einer Patientenverfigung z.B. festlegen: ,Wenn ich im Rahmen eines manischen
Erregungszustandes das Personal einer psychiatrischen Station bedrohe oder gar angreife, stimme ich einer 5-Punkt Fixie-
rung zu.” Dennoch ist eine entsprechende richterliche Genehmigung notwendig.

6 Hierzu existieren in den PsychK(H)G und MaBregelvollzugsgesetzen der L&nder unterschiedliche Regelungen, siehe die ent-
sprechende ausfihrliche Darstellung auf der DGPPN-Homepage (https:/www.dgppn.de/schwerpunkte/menschenrechte/
uebersicht-psychKGs.html).
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Ob eine Medikamentengabe zur Abwehr von Gefahren fUr Dritte als BehandlungsmaBnah-
me zu klassifizieren ist, wird kontrovers diskutiert [10], und es ist auch bisher ungeklart, ob
in einer Situation der Fremdgefdhrdung die Verabreichung von Medikamenten im strengen
Sinne nur der Abwehr dieser Gefahr oder mittelbar nicht auch der Behandlung der Grund-
erkrankung dienen darf.

Wenngleich eine Patientenverfigung die Durchfihrung einer SchutzmafBnahme im Interesse
Dritter also nicht wirksam ausschlie3en kann, so kann sie doch beachtliche Hinweise hinsicht-
lich der Vorgehensweise in einer solchen Situation enthalten. Auch zur Abwehr von Gefahren
fUr Dritte miUssen MaBnahmen gegen oder ohne den Willen des Betroffenen so gewdhlt
werden, dass sie das mildeste verfigbare Mittel darstellen. Wenn ein Patient zum Beispiel in
einer Patientenverfigung festgelegt hat, dass er im Fall der Unumgdnglichkeit einer Zwangs-
maBnahme eine Fixierung einer Isolierung vorzieht, oder dass er dann, wenn eine Zwangsme-
dikation unumgdnglich ist, ein bestimmtes Medikament bevorzugt, dann ist dies bei der Wahl
der konkreten MaBnahme zur Abwehr von Gefahren fir Dritte zu bericksichtigen.

Praktische Hinweise zur Erstellung von und zum Umgang mit Patientenverfigungen

Wer sollte eine Patientenverfiigung errichten?

Grundsatzlich sind Patientenverfigungen allen Menschen zu empfehlen, da jeder durch
eine Erkrankung oder einen Unfall in die Situation kommen kann, seine Einwilligungsfahig-
keit vorUbergehend oder dauerhaft zu verlieren. Im Hinblick auf Menschen mit psychischen
Erkrankungen erscheinen Patientenverfigungen fir all diejenigen empfehlenswert, deren
Erkrankung bekanntermaBen phasenweise oder dauerhaft die Einwilligungsfdhigkeit be-
eintrdchtigen kann. Phasenweise ist die Einwilligungsfdhigkeit bei schweren Verldufen der
bipolaren Stérung oder der Schizophrenie eingeschrdankt. Dauerhafte Einschrdnkungen sind
zum Beispiel typisch fUr eine Demenzerkrankung, die mit ihrem Fortschreiten zu einem zu-
nehmenden Verlust von Einwilligungsfdhigkeit fUhrt.

Insbesondere bei Menschen mit den genannten Krankheitsbildern sollten die in der psychi-
atrischen Gesundheitsversorgung Tdtigen aktiv auf die Méglichkeit von Patientenverfigun-
gen hinweisen und entsprechende Beratungs- und Unterstitzungsangebote bereitstellen.
Dies gilt umso mehr, wenn es bei phasenweise verlaufenden psychischen Erkrankungen bei
einer betroffenen Person in der Vergangenheit bereits zu psychischen Krisensituationen mit
Unterbringungen und ZwangsmafBnahmen gekommen ist.

Wie sollte eine Patientenverfiigung errichtet und aufbewahrt werden?

Es empfiehlt sich sehr, Patientenverfigungen mit einer Vorsorgevollmacht oder einer
Betreuungsverfigung zu kombinieren [2]. Auf diese Weise kdnnen Patienten fir den Fall
zukUnftiger Einwilligungsunfdhigkeit eine Vertrauensperson als Stellvertreter benennen,
die dabei hilft, auch in unklaren Situationen eine Entscheidung zu treffen, die so weit wie
moglich dem Patientenwillen entspricht.

Um spdtere Unklarheiten bei der Umsetzung einer Patientenverfigung zu vermeiden und
negative Konsequenzen einer Patientenverfigung fUr betroffene Personen zu verhindern,
sollten die in der psychiatrischen Gesundheitsversorgung Tatigen Beratung und Unter-
stUtzung bei der Abfassung von PatientenverfiUgungen anbieten, und Patienten sollten
sich dieser UnterstUtzung bedienen. Im Beratungsprozess sollte darauf geachtet werden,
dass Patientenverfigungen hinreichend bestimmt sind und die Lebenssituation, fir die
ein Behandlungswunsch oder eine Behandlungsablehnung gelten sollen, méglichst konkret
beschrieben wird. Im Fall von Behandlungsablehnungen sollte zudem sichergestellt und
dokumentiert werden, dass sich Betroffene der Grenzen und der potenziellen Konsequen-
zen ihrer Patientenverfigung fUr zukinftige Krisensituationen, die mit Eigen- oder Fremd-
gefdhrdung einhergehen kénnen, bewusst sind.

Version 1.1 6



dgppn

Zu Patientenverfigungen gibt es eine Reihe von Vorlagen, die im Internet frei verfigbar
sind. Auch das Bundesministerium der Justiz stellt eine entsprechende Vorlage und Infor-
mationsmaterial zur VerfUgung, jedoch sind diese Materialien nicht auf den spezifischen
Kontext der Psychiatrie zugeschnitten. Die Kommission Ethik und Recht der DGPPN hat
daher eine eigene Vorlage fir eine Patientenverfigung fir den Bereich der psychischen
Gesundheit entwickelt und stellt diese allen Interessierten kostenlos zum Download von der
DGPPN-Homepage zur Verfigung.’

Patientenverfigungen sind von Behandlungsvereinbarungen abzugrenzen. Letztere sind als
bilaterale Vertrdge zu verstehen, die zwischen einem Patienten und einem Arzt oder einer
Klinik geschlossen werden. Anders als eine Patientenverfigung setzt eine Behandlungsver-
einbarung nicht zwingend die Einwilligungsfdhigkeit des Patienten bei Abschluss voraus.
Deshalb kann eine Behandlungsvereinbarung zwar wertvolle Hinweise auf den mutmaRB3-
lichen Patientenwillen enthalten, auch stellt sie eine vertrauensbildende MaBnahme dar,
ersetzt aber eine Patientenverfigung in aller Regel nicht.

Im Hinblick auf die Einwilligungsfdahigkeit zum Zeitpunkt der Abfassung einer Patienten-
verfigung ist es ratsam, durch einen Arzt - im Fall von psychischen Erkrankungen durch
einen Psychiater - in der Patientenverfigung bestdtigen zu lassen, dass Anhaltspunkte fir
eine Beeintrdchtigung der Einwilligungsfdhigkeit nicht vorlagen. Dies hilft dabei, spdteren
Unklarheiten und Zweifeln an der Einwilligungsfdhigkeit vorzubeugen. Insbesondere wenn
die Patientenverfigung Behandlungsablehnungen enthdlt, die in der Zukunft zu negativen
Konsequenzen fur die Gesundheit der betroffenen Person (z.B. Verschlimmerung oder
Chronifizierung einer an sich behandelbaren Erkrankung) und zur Notwendigkeit von evtl.
dauerhafter Unterbringung und freiheitsentziehenden MaBnahmen fUhren kdnnen, ist es
empfehlenswert, drztlicherseits zu dokumentieren, dass diese potenziellen Konsequenzen
bedacht und besprochen worden sind. Die Bestatigung der Einwilligungsfdhigkeit erfolgt
am besten durch den Arzt, der den Patienten auch bei der Abfassung der Patientenverfi-
gung beraten hat.

Es empfiehlt sich, die Patientenverfigung im Zentralen Vorsorgeregister zu hinterlegen.®
Zusatzlich sollten Kopien beim behandelnden Arzt bzw. bei der behandelnden Klinik, den
ndchsten Vertrauenspersonen und dem ggf. vorhandenen gesetzlichen Betreuer oder Vor-
sorgebevollmdchtigten hinterlegt werden. Auch eine entsprechende Eintragung in einem
Krisenpass, wenn es einen solchen gibt, ist sinnvoll, ebenso wie ein Kdrtchen im Portemon-
naie mit einem Hinweis auf die Patientenverfigung.

Wie wird eine Patientenverfiigung umgesetzt?

Wichtig ist zundchst, dass die Patientenverfigung und evtl. weitere Verfigungen wie eine
Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfigung bekannt und einsehbar sind, wenn der
Fall eintritt, dass der Betroffene nicht selbst in eine BehandlungsmaBnahme einwilligen
kann.

Die betreuenden Arzte, etwaige Bevollmdachtigte oder Betreuer und seit dem 01.01.2023
u.U. die Ehegatten nach §1358 BGB sind dann verpflichtet, die Inhalte der Patientenver-
fUgung bei allen Behandlungsentscheidungen zu beachten, soweit sie die weiter oben ge-
nannten Voraussetzungen fUr ihre GUltigkeit erfillt. Bestehen hinsichtlich der inhaltlichen
Auslegung Unterschiede zwischen den behandelnden Arzten und dem Vertreter des Patien-
ten, entscheidet zundchst der Bevollmdchtigte bzw. der Betreuer. Wenn eine Behandlung
oder deren Unterlassung mit erheblicher Gesundheitsgefdhrdung oder Lebensgefahr ver-
bunden sein kann, muss das Betreuungsgericht zur Kldrung eingeschaltet werden. Dasselbe

7  https://www.dgppn.de/schwerpunkte/selbstbestimmung/patientenverfuegung.html
8  https://www.vorsorgeregister.de/
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gilt, wenn es keinen Vertreter des Patienten gibt und die behandelnden Arzte unsicher in
der Auslegung der Patientenverfigung sind. Dann ist auf die Bestellung eines Betreuers
hinzuwirken.

Finden sich Hinweise darauf, dass der aktuell nicht einwilligungsfdhige Patient auch zum
Zeitpunkt der Abfassung der Patientenverfigung nicht einwilligungsfahig war (z.B., weil
bekannt ist, dass der Patient in diesem Zeitraum psychotisch war, oder weil der Inhalt der
Patientenverfigung nicht zu friher geduBerten BehandlungswUnschen oder allgemeinen
Uberzeugungen des Patienten passt), dann muss der Betreuer oder Bevollméchtigte diesen
Zweifeln nachgehen. Falls in einer solchen Situation weder ein Betreuer oder Bevollmdch-
tigter vorhanden ist, muss eine Betreuung eingerichtet werden.

Um den Uberblick zu erleichtern, wurde ein Flussdiagramm (Abbildung 1) entworfen, in dem
ein idealtypischer Entscheidungsfindungsprozess zur Frage der Umsetzung einer Patien-
tenverfigung aufgezeigt wird.

ja Partizipative ja
Entscheidungs- 4
findung

w

Stellvertretende

Entscheidung unter

Indikations- ISOIFTGRIERE nein Entscheidungs- Erfolareich? nein PatV nein | Berlicksichtigung von
stellung » fahigkeit? » assistenz 4 . - 4 vorhanden? » Behandlungswiinschen
i und mutmaBlichem
ja

Willen

F

Prifung der Voraussetzungen
durch Behandler und ggf. Betreuer:
- Einwilligungsfahigkeit bei Erstel-
lung der PatV
- Reichweite
Ubereinstimmung mit Lebens
und Behandlungssituation
- Bestimmtheit

Genauere Prifung gaf. Zweifel raln
unter Einschaltung des 4 Erfillt?
Betreuungsagerichts
Umsetzung der
Abb.1: Entscheidungsfindungsprozess PatV

Version 1.1 8



dgppn

Literatur
1. Bundesverfassungsgericht: Beschluss des Zweiten Senats vom 08. Juni 2021, 2 BvR
1866/17; 2 BvR 1314/18

2. Bundesdrztekammer/Zentrale Ethikkommission bei der Bundesdrztekammer (2018)
Hinweise und Empfehlungen zum Umgang mit Vorsorgevollmachten und Patientenver-
fugungen im drztlichen Alltag. Dtsch Arztebl 115: A2434-A2441. .bundesaerztekammer.de/
fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Patienten/Hinweise_Patienten-
verfuegung.pdf

3. Olzen D (2009) Die Auswirkungen des Betreuungsrechtsdnderungsgesetzes (Patien-
tenverfigungsgesetz) auf die medizinische Versorgung psychisch Kranker. Gutachten fir
die DGPPN. 02.12.2009

4. Brosey D (2010) Psychiatrische Patientenverfigungen nach dem 3. Betreuungsdnde-
rungsgesetz. BtPrax:161-167

5. Henking T, Bruns H (2014) Die Patientenverfigung in der Psychiatrie. GesR:585-590

6. Deutscher Bundestag: Drucksache 17/10488: Gesetzentwurf der Bundesregierung:
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten.
15.08.2012

7. BeckOGK/Diener, Bearbeitungsstand: 1.02.2022

8. Deutscher Bundestag: Drucksache 16/8442: Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Ande-
rung des Betreuungsrechts. 06.03.2008

9. Deutsche Gesellschaft fir Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nerven-
heilkunde e.V. (2014) Achtung der Selbstbestimmung und Anwendung von Zwang bei der
Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Eine ethische Stellungnahme der DGPPN.
Nervenarzt 85:1419-1431

10. Pollmdcher T (2019) Zur Legitimitat fremdnitzigen Handelns in der Medizin und speziell
in der Psychiatrie. Forens Psychiatr Psychol Kriminol 13:4-12

Version 1.1 9



	01 Psychiatrische_Patientenverfügung_DGPPN_allgemeinverständliche Einführung.pdf
	02 Psychiatrische_Patientenverfügung_DGPPN_Vorbemerkung.pdf
	03 Psychiatrische_Patientenverfügung_DGPPN_Formular mit Ausfüllhilfe.pdf
	1. Persönliche Angaben 
	1.1 Vorname(n), Name

	04 Psychiatrische_Patientenverfügung_DGPPN_Praxisempfehlung für Behandelnde.pdf

	Textfeld 1: 
	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 84: 
	Kontrollkästchen 1: Off
	Kontrollkästchen 2: Off
	Schaltfläche 35: 
	Schaltfläche 36: 
	Schaltfläche 37: 
	Schaltfläche 38: 
	Schaltfläche 39: 
	Schaltfläche 40: 
	Schaltfläche 41: 
	Textfeld 9: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 11: 
	Textfeld 12: 
	Textfeld 13: 
	Textfeld 14: 
	Textfeld 15: 
	Textfeld 16: 
	Textfeld 17: 
	Textfeld 18: 
	Textfeld 19: 
	Kontrollkästchen 52: Off
	Textfeld 6: 
	Kontrollkästchen 53: Off
	Textfeld 7: 
	Kontrollkästchen 54: Off
	Textfeld 83: 
	Textfeld 8: 
	Kontrollkästchen 55: Off
	Schaltfläche 42: 
	Schaltfläche 43: 
	Schaltfläche 44: 
	Schaltfläche 45: 
	Schaltfläche 46: 
	Schaltfläche 47: 
	Textfeld 20: 
	Textfeld 21: 
	Textfeld 22: 
	Textfeld 23: 
	Textfeld 73: 
	Textfeld 75: 
	Textfeld 74: 
	Kontrollkästchen 15: Off
	Kontrollkästchen 7: Off
	Kontrollkästchen 16: Off
	Kontrollkästchen 9: Off
	Kontrollkästchen 18: Off
	Kontrollkästchen 11: Off
	Kontrollkästchen 19: Off
	Kontrollkästchen 13: Off
	Schaltfläche 48: 
	Schaltfläche 49: 
	Schaltfläche 50: 
	Schaltfläche 51: 
	Schaltfläche 53: 
	Textfeld 32: 
	Kontrollkästchen 27: Off
	Kontrollkästchen 26: Off
	Kontrollkästchen 25: Off
	Kontrollkästchen 24: Off
	Kontrollkästchen 23: Off
	Kontrollkästchen 22: Off
	Kontrollkästchen 21: Off
	Kontrollkästchen 20: Off
	Kontrollkästchen 29: Off
	Kontrollkästchen 28: Off
	Textfeld 34: 
	Textfeld 35: 
	Textfeld 36: 
	Textfeld 80: 
	Textfeld 76: 
	Textfeld 40: 
	Textfeld 77: 
	Textfeld 81: 
	Schaltfläche 54: 
	Schaltfläche 55: 
	Schaltfläche 56: 
	Schaltfläche 57: 
	Schaltfläche 58: 
	Kontrollkästchen 74: Off
	Kontrollkästchen 56: Off
	Textfeld 45: 
	Kontrollkästchen 57: Off
	Textfeld 46: 
	Kontrollkästchen 58: Off
	Kontrollkästchen 59: Off
	Kontrollkästchen 60: Off
	Kontrollkästchen 61: Off
	Kontrollkästchen 62: Off
	Kontrollkästchen 63: Off
	Kontrollkästchen 64: Off
	Textfeld 49: 
	Kontrollkästchen 65: Off
	Textfeld 50: 
	Kontrollkästchen 66: Off
	Kontrollkästchen 67: Off
	Textfeld 78: 
	Schaltfläche 59: 
	Schaltfläche 60: 
	Schaltfläche 61: 
	Schaltfläche 62: 
	Textfeld 70: 
	Textfeld 71: 
	Textfeld 72: 
	Textfeld 58: 
	Kontrollkästchen 68: Off
	Kontrollkästchen 69: Off
	Textfeld 79: 
	Kontrollkästchen 70: Off
	Kontrollkästchen 71: Off
	Kontrollkästchen 72: Off
	Kontrollkästchen 73: Off
	Schaltfläche 63: 
	Schaltfläche 64: 
	Schaltfläche 65: 
	Schaltfläche 66: 
	Schaltfläche 67: 
	Textfeld 63: 
	Textfeld 64: 
	Textfeld 67: 
	Textfeld 66: 
	Textfeld 65: 
	Schaltfläche 68: 
	Schaltfläche 69: 
	Schaltfläche 1: 
	Schaltfläche 2: 
	Schaltfläche 3: 
	Schaltfläche 4: 
	Schaltfläche 5: 
	Schaltfläche 6: 
	Button10: 
	Schaltfläche 7: 
	Schaltfläche 8: 
	Schaltfläche 9: 
	Schaltfläche 10: 
	Schaltfläche 11: 
	Schaltfläche 12: 
	Schaltfläche 13: 
	Schaltfläche 14: 
	Schaltfläche 15: 
	Schaltfläche 16: 
	Schaltfläche 17: 
	Schaltfläche 18: 
	Schaltfläche 19: 
	Schaltfläche 20: 
	Schaltfläche 21: 
	Schaltfläche 22: 
	Schaltfläche 23: 
	Schaltfläche 24: 
	Schaltfläche 25: 
	Schaltfläche 26: 
	Schaltfläche 27: 
	Schaltfläche 28: 
	Schaltfläche 31: 
	Schaltfläche 32: 
	Schaltfläche 33: 
	Schaltfläche 34: 
	Schaltfläche 29: 
	Schaltfläche 30: 


